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Bericht 

des Ausschusses für Finanzen 
betreffend 

eine Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über den Ausbau 
des institutionellen Kinderbetreuungsangebots und über die  

Einführung der verpflichtenden frühen sprachlichen Förderung in institutionellen 
Kinderbetreuungseinrichtungen sowie Schaffung eines bundesweiten vorschulischen 

Bildungsplanes 
 
 

[Landtagsdirektion: L-443/57-XXVI,  
miterledigt Beilage 1540/2008] 

 
 

I. Anlass und Inhalt der Vereinbarung 
 
1. Nach dem Barcelona-Ziel der Europäischen Union sollen im Interesse der Vereinbarkeit von 

Beruf und Familie dem regionalen Bedarf entsprechend bis zum Jahr 2010 für 33 % der 
Unter-Drei-Jährigen Kinderbetreuungsplätze zur Verfügung stehen. Nach der 
Kindertagesheimstatistik 2006/2007 der Bundesanstalt Statistik Österreich beträgt 
bundesweit die institutionelle Betreuungsquote der Unter-Drei-Jährigen 10,8 %. Die 
Betreuungsquote der Unter-Drei-Jährigen soll daher erhöht werden, wobei die mit einer 
Vollbeschäftigung der Eltern vereinbare Kinderbetreuung besonders zu berücksichtigen ist. 

 
 Kinder, die über mangelnde Deutsch-Kenntnisse verfügen, sollen in institutionellen Kinderbe-

treuungseinrichtungen so gefördert werden, dass sie mit Eintritt in die erste Schulstufe der 
Vorschule die Unterrichtssprache Deutsch nach einheitlichen Deutsch-Standards im Sinn 
von Sprachkompetenzmodellen beherrschen können, wobei die Feststellung eines allfälligen 
Sprachförderbedarfs in den institutionellen Kinderbetreuungseinrichtungen durch 
Kindergartenpädagoginnen und -pädagogen gemeinsam mit den Leiterinnen und Leitern der 
Volksschulen bzw. sonstigem qualifizierten schulischen Personal erfolgen soll. 

 
 Die Maßnahmen zur Erreichung der vorgenannten Ziele bedürfen eines Zusammenwirkens 

zwischen Bund und Ländern. In der Regierungsvorlage des Finanzausgleichsgesetzes 
2008 - FAG 2008 sind im § 23 Abs. 4 Zweckzuschüsse des Bundes für den Ausbau des 
institutionellen Angebots und für die Finanzierung der Maßnahmen zur sprachlichen 
Frühförderung in den Jahren 2008 bis 2010 jährlich Zweckzuschüsse in der Höhe von 
insgesamt 20 Millionen Euro vorgesehen (15 Millionen Euro jährlich zur Schaffung von 
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zusätzlichen Kinderbetreuungsplätzen in institutionellen Kinderbetreuungseinrichtungen, 
5 Millionen Euro jährlich zur Finanzierung der Maßnahmen zur sprachlichen Frühförderung in 
institutionellen Kinderbetreuungseinrichtungen). 

 
2. Der Bund sowie die Bundesländer Burgenland, Salzburg, Steiermark und Wien haben die 

Vereinbarung bereits unterzeichnet. 
 
 Die Bundesländer Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Tirol und Vorarlberg hatten 

Bedenken gegen einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung. Aus diesem Grund haben 
am 28. April 2008 Nachverhandlungen zwischen Vertretern dieser Bundesländer und des 
Bundes stattgefunden, wobei folgende Ergänzungen bzw. Präzisierungen und Auslegungen 
des Vereinbarungstextes einvernehmlich festgelegt wurden: 

 
 - Die allgemeinen Zielsetzungen gemäß Artikel 1 der Vereinbarung, das ist der Ausbau 

des Versorgungsangebots bis 2010, soll nach Maßgabe der Nachfrage nach 
Kinderbetreuungseinrichtungen erfolgen. 

 - Zu Artikel 3 der Vereinbarung wurde klargestellt, dass die Sprachstandsförderung von 
Pädagogen und Pädagoginnen vorgenommen wird, wobei eine länderspezifische Form 
der Sprachstandsfeststellung möglich ist, sofern darüber das Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium für Unterricht hergestellt wurde. Die Förderung von 
länderspezifischen Sprachstandsförderungsmodellen ist im Rahmen der Artikel 15a-
Vereinbarung möglich. 

 - Zu Artikel 4 in Verbindung mit Artikel 7 und 8 der Vereinbarung wurde präzisiert, dass 
der Zweckzuschuss des Bundes in der Höhe von 4.000 Euro für die Schaffung von 
zusätzlichen ganztagsfähigen Kinderbetreuungsplätzen nach VIF-Kriterien gewährt 
wird. Dabei wurde davon ausgegangen, dass in der Mehrzahl der Fälle auf Grund der 
aktuellen demographischen Entwicklungen die Nebenabrede zur Artikel 15a-
Vereinbarung im Sinn des Sideletters vom 20. Februar 2008, Punkt 2, anzuwenden 
sein wird. Das bedeutet, das primär als Nachweis für die Schaffung zusätzlicher 
Kinderbetreuungsplätze die Kindertagesheimstatistik gilt. Sollte jedoch auf Grund des 
Ausgleichs regional unterschiedlicher demographischer Entwicklungen die 
Kindertagesheimstatistik für das gesamte Bundesland nicht mehr Kinder ausweisen, 
obwohl das Land tatsächlich zusätzliche Kinderbetreuungsplätze geschaffen hat, kann 
das Land unter Nachweis der Mittelaufwendung (Landes- und Gemeindegebarung) 
den ihm zustehenden Anteil abrechnen. Die unterschiedliche demographische 
Entwicklung in den Regionen ist vom Bundesland zu belegen. Voraussetzung für die 
Berücksichtigung der Aufwendungen bleibt aber weiterhin, dass die Mittel zur 
Schaffung zusätzlicher Kinderbetreuungsplätze aufgewendet wurden. 
"Ersatzinvestitionen", wie z.B. die Neuerrichtung eines Kindergartens an Stelle eines 
sanierungsbedürftigen bestehenden Kindergartens ohne Schaffung zusätzlicher 
Kinderbetreuungsplätze, können keinen Anspruch auf einen Zweckzuschuss 
begründen. 
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 - Zu Artikel 9 der Vereinbarung wurde präzisiert, dass die Förderung von 
länderspezifischen Sprachförderungsmodellen auch für Unter-Fünf-Jährige verwendbar 
ist. Der Zweckzuschuss des Bundes dient vornehmlich zusätzlichen personellen 
Maßnahmen zur Förderung der Fünfjährigen mit Sprachförderbedarf in Kleingruppen. 
In diesen Zeiten befinden sich jedoch auch die Drei- und Vierjährigen in kleineren 
Gruppen und können ebenfalls gezielt gefördert werden. 

 - Zu Artikel 7 wurde festgelegt, dass die Förderbeträge pro ganztagesfähigem Platz 
4.000 Euro für jeden zusätzlich geschaffenen Betreuungsplatz (anstatt für jedes 
zusätzlich betreute Kind) in Einrichtungen gemäß Artikel 4 Abs. 1 Z. 3 bis 5 gelten soll. 

 - Hinsichtlich der Tagesmütter wurde vereinbart, dass im Jahr 2008 nur die Ausbildung 
gefördert und bis 1. Jänner 2009 eine Evaluation und eine statistische Erfassung des 
Tagesmutterwesens durchgeführt wird. Im Rahmen einer Neuregelung der Artikel 15a 
B-VG-Vereinbarung soll auf Basis sozial gestaffelter Tarife die Förderung der 
Tagesmütterbetreuung neu festgelegt bzw. gewährleistet werden. 

 - Zu Artikel 13 wurde vereinbart, dass die von den Ländern zur Kofinanzierung der 
Bundesförderung bereits budgetierten Landesmittel vom Bund als Konfinanzierungs-
mittel für 2008 anerkannt werden. 

 
3. Bei den Nachverhandlungen wurde vereinbart, dass die Artikel 15a B-VG-Vereinbarung von 

jenen Ländern, die vor dem 31. März 2008 nicht unterschrieben haben (das sind Kärnten, 
Niederösterreich, Oberösterreich, Tirol und Vorarlberg) bis Ende Mai 2008 unterschrieben 
sein muss, um Gültigkeit für 2008 zu haben. Gleichzeitig wurde vereinbart, dass die 
Artikel 15a B-VG-Vereinbarung nach drei Jahren für alle Vertragspartner außer Kraft tritt und 
die Implementierung eines Bildungsplanes durch die Artikel 15a B-VG-Vereinbarung nicht 
berührt wird. 

 
4. Auf Grund des Ergebnisses der Nachverhandlungen vom 28. April 2008 wurde die 

Vereinbarung von Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer am 26. Mai 2008 unter 
Genehmigungsvorbehalt des Landtags unterzeichnet. 

 
 
II. Finanzielle Auswirkungen 
 
Für das Land Oberösterreich sind Bundesmittel in der Höhe von 2,625.900 Euro vorgesehen. 
Diese Mittel stellt der Bund zur Verfügung, sofern das Land Oberösterreich während der Laufzeit 
der Vereinbarung mindestens 3,501.200 Euro in den Ausbau investiert. Bringt das Land weniger 
an Fördermittel auf, wird auch der Bundesanteil im Verhältnis 3 : 4 (Bund : Land) gekürzt. 
 
Für Maßnahmen der Sprachförderung entfallen aus Bundesmitteln zusätzlich 734.500 Euro auf 
Oberösterreich. Daran sind keine Mindestausgaben des Landes geknüpft. Diese Mittel stehen aber 
im Wesentlichen für die Förderung der Kinder in den Einrichtungen zur Verfügung. Daneben sollen 
die Pädagoginnen und Pädagogen auf neue Sprachstandserhebungsinstrumente geschult werden, 
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wobei die Kosten für diese Schulungen vom Land getragen werden müssten (sofern die 
Bundesmittel zur Gänze für die Förderung der Kinder aufgehen). 
 
 
III. EU-Konformität 

 
Die Vereinbarung steht mit keinen gemeinschaftsrechtlichen Bestimmungen im Widerspruch. 
 

 
IV. Genehmigungspflicht 
 
Da der Inhalt der vorliegenden Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG auf Grund der damit 
verbundenen finanziellen Mehraufwendungen auch den Landtag binden soll, bedarf sie gemäß 
Artikel 56 Abs. 4 L-VG dessen Genehmigung. 
 
Der Ausschuss für Finanzen beantragt, der Oberösterreichische Landtag möge den 
Abschluss der aus der Subbeilage ersichtlichen Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über 
den Ausbau des institutionellen Kinderbetreuungsangebots und über die Einführung der 
verpflichtenden frühen sprachlichen Förderung in institutionellen Kinderbetreuungs-
einrichtungen sowie Schaffung eines bundesweiten vorschulischen Bildungsplans 
genehmigen. 
 
1 Subbeilage 
 

Linz, am 19. Juni 2008 
 
 

 
Mag. Strugl Weinberger 

Obmann Berichterstatter 
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